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Informationsblatt zur Kostenerstattung  
kernspintomographischer Untersuchungen der Brust 

 
 
Liebe Patientin, 
 
bei Ihnen wurde eine Auffälligkeit in der Brust entdeckt, die mittels einer kernspintomographischen 
Untersuchung der Brust (Mamma-MRT) weiter abgeklärt werden sollte. 
 
Die Mamma-MRT ist ein sehr sensitives bildgebendes Untersuchungsverfahren. Die Brust wird dabei 
in einem Magnetfeld unter Zugabe eines Kontrastmittels untersucht. In Ergänzung  zur körperlichen 
Untersuchung sowie zur Mammographie und Sonographie erhält der behandelnde Arzt zusätzliche 
Informationen zur weiteren Diagnostik bzw. Therapieplanung. 
 
Die Mamma-MRT ist eine ambulante Untersuchung und kann nicht über einen stationären bzw. 
teilstationären Krankenhausaufenthalt abgerechnet werden. 
 
Derzeit werden lediglich zwei Indikationen von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet: 
 

1. Verdacht auf ein Tumorrezidiv nach vorangegangener Operation 
2. Tumorsuche bei gesicherten Nachweis von Tochtergeschwülsten im Gebiet 

der Lymphabflusswege der Brust 
 
Weitere medizinische Gründe zur Durchführung einer Mamma-MRT sind: 
 

 präoperatives Staging bei dichter Brust und Verdacht auf mehrere 
Herdbefunde zur Verbesserung der OP-Planung 

 Therapiemonitoring bei neoadjuventer Chemotherapie 
 Klinische Auffälligkeit ohne bildmorpholgisches Korrelat in der Mammographie 

und Sonographie 
 Prothesendiagnostik, z.B. Frage nach Implantatruptur 

 
 
Da, wie oben dargelegt, die Mamma-MRT in den genannten Fällen keine Regelleistung ist, müssen 
Sie vor der Untersuchung die Kostenerstattung mit Ihrer Krankenkasse klären. Nehmen Sie dafür 
bitte mit Ihrer Krankenkasse Kontakt auf und legen Sie dem zuständigen Sacharbeiter den von uns 
vorbereiteten Antrag zur Kostenerstattung vor. 
 
Im Anschluss an die Untersuchung bekommen Sie eine Rechnung nach der amtlichen 
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ). Diese müssen Sie selbst begleichen und sich die Kosten von 
Ihrer Krankenkasse  rückerstatten lassen. 
 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis 
Ihr Team Radiologie vom Fachärztezentrum Traunstein 
 
 


